
19
1. Kapitel —  Verbrechen gegen Souveränität der DDR,

Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte §87

w ird oder zur V erursachung des Todes eines oder m ehrerer Menschen 
geführt ha t usw.

Z ur C harakterisierung des besonderen G rades der G esellschaftsgefähr
lichkeit ist z. B. in  Fällen der vorsätzlichen Tötung Tateinheit m it §112 
Abs. 2 Ziff. 1 möglich.

8. Soweit kein Angriff gegen die S ouveränität der DDR oder eines 
anderen sozialistischen S taates vorliegt, w eil es sich nicht um  be

w affnete A ngriffe eines S taates bzw. um  m it seiner D uldung und Förde
rung operierende Banden handelt, kann der T atbestand des § 101 erfü llt 
sein.

§ 87

A nw erbung für im perialistische K riegsdienste

(1) Wer Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Teilnahme an kriegerisdien Handlungen, die der Unter
drückung eines Volkes dienen, oder zu diesem Zweck zum 
Eintritt in militärische Formationen anwirbt oder an der An
werbung durch Zuführung oder Transport mitwirkt, wird mit 
Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Wer die Tat planmäßig oder im Aufträge von Organi
sationen, Einrichtungen, Gruppen oder Personen, die einen 
Kampf gegen die Deutsche Demokratische Republik oder an
dere friedliebende Völker führen, begeht, wird mit Freiheits
strafe nicht unter fünf Jahren und in besonders schweren 
Fällen mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bestraft.

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

1. Es gehört zur im perialistischen Politik, daß Angehörige anderer 
S taaten  und Völker angeworben werden, um  zur m ilitärischen

U nterdrückung gegen das eigene Volk oder andere Völker eingesetzt zu 
werden. Besonders in den N achkriegsjahren w urden Angehörige der ehe
m aligen faschistischen W ehrmacht, vor allem  der SS-Form ationen, fü r 
solche Verbrechen angeworben.

Die §§ 87 und 88 sollen die Teilnahm e von B ürgern der DDR an 
kriegerischen U nterdrückungsaktionen gegen andere S taaten  verhindern. 
Die aktive Rolle des westdeutschen S taates bei der H ilfe fü r  die fra n 
zösische Frem denlegion, bei den U nterdrückungshandlungen im Kongo 
und vor allem  beim  schmutzigen USA-Krieg in V ietnam  erfordern  die 
besondere Verpflichtung der friedliebenden DDR, zu verhindern, daß 
B ürger des eigenen S taates fü r  diese H andlungen m ißbraucht werden.

2. V oraussetzungen fü r  die A nw endung des Tatbestandes auf der 
objektiven Seite sind: Es muß sich bei den anzuw erbenden P er

sonen um  B ürger der DDR handeln. Ein bestim m tes A lte r oder W ehr-
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